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Sächsische Staatskanzlei

Ausschreibung  
des Kuratoriums „Tag der Sachsen“

Vom 10. Oktober 2019

Das Kuratorium „Tag der Sachsen“ schreibt die Ausrich-
tung des 

31. „Tages der Sachsen“ im Jahr 2022

aus. Das traditionsreiche Volks- und Heimatfest wird am 
ersten September-Wochenende 2022 stattfinden und, wie in 
den vorangegangenen Jahren, durch Veranstaltungen ver-
schiedenster Art – wie zum Beispiel Präsentationen, Wettbe-
werbe, Vorträge, Konzerte, Umzüge, Sportwettkämpfe und 
vieles andere mehr – dazu dienen,
– regionales Brauchtum und Kultur zu pflegen, 
– das sächsische Vereins- und Verbandswesen zu unter-

stützen, 
– Handwerk und Heimatkunst zu präsentieren,
– der Umwelt- und Naturpflege neue Impulse zu verleihen, 
– den Sport zu fördern
und somit die Identität und den Gemeinschaftssinn der 
Sachsen mit ihrem Land und dessen Regionen zu stärken.

Alle Städte und Gemeinden des Freistaates Sachsen 
sind aufgerufen, sich als Gastgeber um die Ausrichtung die-
ses Festes von Bürgern für Bürger zu bewerben. 

Teilnahmebedingungen sind unter anderem, dass die 
gastgebende Kommune die Bereitstellung der infrastruktu-
rellen Rahmenbedingungen und die Unterbringung der akti-
ven Teilnehmer gewährleisten kann. 

Die gastgebende Kommune ist verpflichtet, das Statut, die 
Richtlinien und Festlegungen des Kuratoriums „Tag der Sach-
sen“ sowie dessen Gremien anzuerkennen und die Richtlinie 

der Sächsischen Staatskanzlei über die Förderung aktiver 
Teilnehmer am „Tag der Sachsen“ vom 12. Dezember 2012 
(SächsABl. S. 1563), zuletzt geändert durch die Richtlinie vom  
23. März 2015 (SächsABl. S. 495), in der jeweils gültigen 
Fassung umzusetzen. 

Es ist vorgesehen, dass die gastgebende Kommune 
vom Freistaat Sachsen einen projekt gebundenen Zuschuss 
für Maßnahmen zur Infrastrukturentwicklung erhält. Ein Teil 
dieser Förderung kann auch für laufende Aufwendungen im 
Zusammenhang mit der Durchführung des „Tages der Sach-
sen“ verwendet werden.

Interessierte Kommunen können die Bewerbungsunter-
lagen in der Geschäftsstelle „Tag der Sachsen“ anfordern. 
Die schriftliche Bewerbung für die Ausrichtung des „Tages 
der Sachsen“ 2022 ist bis zum 31. Mai 2020 einzureichen.

Bewerbungen und Anfragen richten Sie bitte an fol-
gende Adresse:

Sächsische Staatskanzlei 
Geschäftsstelle „Tag der Sachsen“
Archivstraße 1
01097 Dresden
Tel.: 0351/564 10473
Fax: 0351/564 10039

Die Wahl der Ausrichterkommune für das Jahr 2022 
durch das Kuratorium „Tag der Sachsen“ findet im Rahmen 
des 29. „Tages der Sachsen“ 2020 in Aue-Bad Schlema statt.

Dresden, den 10. Oktober 2019

Dr. Matthias Rößler 
Präsident des Kuratoriums 

„Tag der Sachsen“


